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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES KREISAUSSCHUSSES 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 16.12.2019 
Beginn: 14:10 Uhr 
Ende 15:30 Uhr 
Ort: im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Eichstätt, 

Zi.-Nr. 204, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 
 

 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Stellenplan 2020 2019/0619 
   

2 Feststellungsbeschluss im Bereich der Betriebe gewerblicher Art des Land-
kreises Eichstätt 

2019/0610 

   

3 Kreiszuschuss an den Verein zur Förderung kultureller Belange in der Region 
Ingolstadt e.V. für den Betrieb des Kulturkanals 

2019/0635 

   

4 Änderung der Richtlinien zur Förderung des Brand- und Katastophenschutzes 
im Landkreis Eichstätt 

2019/0620 

   

5 Fortführung der Freizeitbuslinie 2019/0612 
   

6 Finanzierung der Regionalbuslinien 55, 85, 9223, 15, N4, 25, 26, N25, N26 2019/0614 
   

7 Vorläufige Verteilung der ÖPNV-Zuweisung 2019 2019/0616 
   

8 Umstrukturierung der Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH: Umwandlung in 
ein Kommunalunternehmen; Erwerb eines Geschäftsanteils 

2019/0641 

   

9 Antrag der SPD-Fraktion auf Mitfinanzierung einer Stiftungsprofessur für 
künstliche Intelligenz in der Pflege 

2019/0637 

   

10 Verschiedenes  
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
 
1 Stellenplan 2020  

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanentwurf 2020, wie von der Verwal-
tung vorgelegt, im Rahmen der Beratung des Kreishaushalts 2020 zu genehmigen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0   
 
 
 
 

2 
Feststellungsbeschluss im Bereich der Betriebe gewerblicher Art 
des Landkreises Eichstätt 

 

 
Beschluss für den Kreisausschuss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgende Beschlüsse: 
 

1. Die Jahresabschlüsse 2018 für die BgA Gewerbliche Abfallwirtschaft, Informationszentrum 
Naturpark Altmühltal, Photovoltaikanlagen Kreisbauhof Eichstätt und Dienstleistungszent-
rum Lenting, Hallenbad und Hackschnitzelheizung Beilngries sowie Beteiligungen werden 
festgestellt. 

2. Die Jahresgewinne/-verluste werden auf neue Rechnung vorgetragen. 
3. Die Verrechnungsverbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber dem Landkreis sind wei-

terhin banküblich zu verzinsen. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0   
 
 
 

3 
Kreiszuschuss an den Verein zur Förderung kultureller Belange in 
der Region Ingolstadt e.V. für den Betrieb des Kulturkanals 

 

 
Beschluss: 

Der Kreisausschuss bewilligt dem Verein zur Förderung kultureller Belange in der Regi-
on Ingolstadt e.V. für das Jahr 2020 einen Kreiszuschuss in Höhe von 3.000 €.  Die 
Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der erforderlichen Haushalts-
mittel durch den Kreistag. Der Kreisausschuss erwartet vom Verein eine angemessene 
Berichterstattung über den nördlichen Bereich der Region Ingolstadt. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0   
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4 
Änderung der Richtlinien zur Förderung des Brand- und Katasto-
phenschutzes im Landkreis Eichstätt 

 

 
Beschluss: 

 
Der Kreisausschuss/Kreistag beschließt die Änderung der Richtlinien zur Förderung des 
Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Eichstätt zum 01.01.2020 in der nach-
folgenden Fassung: 
 
einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0   

 

Richtlinien des Landkreises Eichstätt zur Förderung des Brand- und Katastrophen-
schutzes gültig ab 01.01.2020 

 
1) Zur gegenseitigen überörtlichen Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes fördert der 
Landkreis Eichstätt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel  
 

1. je Gemeinde grundsätzlich ein Fahrzeug mit Löschwasser und hydraulischem Rettungs-
satz (HLF 20 und HLF10) mit einem Zuschuss i.H.v. 40 v.H.  

 
2. die Beschaffung von Sonderfahrzeugen mit Sonderausstattung für den überörtlichen Bedarf 

(DLK, RW, SW 2000, TLF 4000 und TLF 3000, Wechsellader-Trägerfahrzeug und –
Abrollbehälter u.a.) einzelner zentraler Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit einem 
Zuschuss i.H.v. 65 v.H.  

 
3. die Beschaffung besonderer Ausrüstungen (Chemieschutzanzüge, Messchips u.dgl.).  

 
(2) Bemessungsgrundlage für die Zuschussberechnung ist die Staatszuwendung (Festbetrag) nach 
der jeweils aktuellen Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinie des Freistaates Bayern.  Über die För-
derung entscheidet der Kreisausschuss. Der Kreiszuschuss ist spätestens ein Jahr nach Erlass 
des Bewilligungsbescheides über den Staatszuschuss formlos beim Landratsamt Eichstätt 
zu beantragen.  
 
(3) Wird eine staatliche Förderleistung nicht gewährt oder erfolgt eine Beschaffung nach Abs. 1 Zif-
fer 3, so entscheidet der Kreisausschuss über den Kreiszuschuss nach billigem Ermessen.  
 
(4) Bei Hilfeleistungslöschfahrzeugen nach Abs. 1 Nr. 1 ist die Förderung durch den Landkreis in 
der Regel auf ein Fahrzeug je Gemeinde innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren begrenzt. Bei 
Sonderfahrzeugen nach Abs. 1 Nr. 2 beträgt der entsprechende Zeitraum 25 Jahre. Von den vor-
genannten Beschränkungen kann der Kreisausschuss bei großer Einwohnerzahl, Gebietsfläche, 
erhöhtem Gefahrenpotential (z.B. Gewerbe, Wald, Autobahn) oder überörtlichem Landkreisstandort 

(z.B. THW) mit befürwortender Stellungnahme durch den Kreisbrandrat Ausnahmen zulassen.  
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5 Fortführung der Freizeitbuslinie  

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss wünscht eine Fortführung der Freizeitbuslinie Dollnstein – Regensburg für 
weitere zwei Jahre und stimmt hierfür: 
a) einer Übertragung der Aufgaben und Befugnisse als Aufgabenträger des straßengebunde-

nen ÖPNV im Rahmen der vorliegenden Delegationsvereinbarung und 
b) dem vorliegenden „Vertrag über die Finanzierung der Freizeitbuslinie 6010“ zur Regelung der 

Finanzierung dieser Linie 
zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0   
 
 
 

6 
Finanzierung der Regionalbuslinien 55, 85, 9223, 15, N4, 25, 26, 
N25, N26 

 

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss stimmt den vorliegenden Verträgen für die Finanzierung von gebietsüber-
greifenden Regionalbuslinien (55, 85, 9223, 15, N4, 25, 26, N25, N26) zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0   
 
 
 
7 Vorläufige Verteilung der ÖPNV-Zuweisung 2019  

 
Beschluss: 

 
1. Der in der ÖPNV-Zuweisung 2019 enthaltene Anteil an Kooperationsförderung wird 

in Höhe von 12.500,-- € an die Jägle Verkehrsbetriebe GmbH für die Verkehrskoope-
ration Stadtverkehr Eichstätt bewilligt. 

 
2. Der Landkreis Eichstätt finanziert die INVG-Linie 55 zwischen Gaimersheim und der 

Stadtgrenze Ingolstadt, die Landkreislinie 9230, die Beteiligung am Freizeitbus 2019 
und übernimmt den Kostenanteil, der im Gemeindebereich Lenting für außertaktmä-
ßige Regionalbuslinien anfällt. 

 
3. Die restliche ÖPNV-Zuweisung wird aufgrund der nachgewiesenen ÖPNV-Defizite 

der Kommunen pauschal zum Gesamtdefizit verteilt. Obergrenze ist das 0,9-fache 
des durchschnittlichen Defizits je Einwohner. Auf der Grundlage der derzeit zu erwar-
tenden Defizite erfolgt eine vorläufige Bewilligung in Höhe von 75 % der errechneten 
Beträge. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, bei Vorliegen der endgültigen Abrechnungen die ab-

schließende Verteilung der Zuweisung für 2019 nach den gleichen Kriterien durchzu-
führen. 

 
 
einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0   
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8 
Umstrukturierung der Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH: 
Umwandlung in ein Kommunalunternehmen; Erwerb eines Ge-
schäftsanteils 

 

 
Beschluss: 
 

Kreisausschuss: 

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Landkreis Eichstätt erwirbt den Geschäftsanteil im Nennbetrag von 110.000 € (lfd. Nr. 2) an 

der im Handelsregister des Amtsgerichts Ingolstadt unter HRB 6586 eingetragenen Kliniken im 

Naturpark Altmühltal GmbH mit Sitz in Eichstätt von dem Mitgesellschafter Klinikallianz Mittel-

bayern GmbH mit Sitz in Kösching für einen Kaufpreis von 110.000 €. Der entsprechenden 

Veräußerung und Abtretung des GmbH-Geschäftsanteils an der Kliniken im Naturpark Altmühl-

tal GmbH, Eichstätt (HRB 6586, Amtsgericht Ingolstadt) im Nennbetrag von 110.000 € (lfd. Nr. 

2) von der Klinikallianz Mittelbayern GmbH, Kösching, an den Landkreis Eichstätt wird zuge-

stimmt. Der Landrat wird ermächtigt, den entsprechenden notariell zu beurkundenden Veräuße-

rungs- und Abtretungsvertrag zu schließen und alle hierfür erforderlichen oder zweckdienlichen 

Maßnahmen zu ergreifen und Erklärungen abzugeben, insbesondere auch in diesem Zusam-

menhang Gesellschafterbeschlüsse betreffend die Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH zu 

fassen. 

 

Der dazu vom Kreistag am 8.4.2019 gefasste Beschluss wird aufgehoben. 

 

 
 
einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0   
 
 

9 
Antrag der SPD-Fraktion auf Mitfinanzierung einer Stiftungsprofes-
sur für künstliche Intelligenz in der Pflege 

 

 
Beschluss: 
 

1. Der Antrag der SPD-Fraktion auf Ko-Finanzierung einer Stiftungsprofessur für künstliche 
Intelligenz in der Pflege (in Höhe von 250.000 € für fünf Jahre) wird abgelehnt.  

 
2. Der Landkreis Eichstätt stellt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zur Ko-

Finanzierung einer Stiftungsprofessur für künstliche Intelligenz in der Pflege Mittel in 
Höhe von 4.000,- € jährlich in einem Zeitraum von 5 Jahren vorbehaltlich der Bereitstel-
lung entsprechender Mittel durch den Kreistag im jeweiligen Haushalt in Aussicht. 

 
mehrheitlich beschlossen Ja 11  Nein 2   
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10 Verschiedenes  

 
  
 
 
 
 
 

Anton Knapp    Manfred Schmidmeier 
Landrat    Schriftführer/in 

 


